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Reglement über den Verleih von Jahreskarten Zoo Zürich AG 

vom 22. Februar 2022 

Der Gemeinderat Rheinau 

gestützt auf Art. 24 Ziff. 7 der Gemeindeordnung vom 7. März 2021 

erlässt folgendes Reglement: 

 

Art. 1 Ausleihbare Jahreskarten Zoo Zürich AG  
1 Die Gemeinde Rheinau stellt ab dem 1. März 2022 für die Jahre 2022 bis 2026 vier Zoo-Jah-
reskarten zum kostenlosen Gebrauch zur Verfügung.  
2 Eine Jahreskarte berechtigte eine Person ab 6 Jahren zum freien Eintritt in den Zoo Zürich. 

 

Art. 2 Berechtigte Personen 

Die Karten werden an folgende Personen ausgeliehen: 

- an alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Rheinau 
- an alle Mitarbeitende der Gemeinde Rheinau und deren Familienangehörigen 

 

Art. 3 Reservation der Jahreskarten 
1 Die Karten können im Voraus bei der Gemeindeverwaltung reserviert werden (Telefon 052 305 
40 80). 
2 Erst-Reservationen haben Vorrang. 
3 Personen, welche die Jahreskarten während des laufenden Jahres schon einmal in Gebrauch 
hatten, können die Jahreskarten wiederholt ausleihen, sofern diese für das gewünschte Datum 
noch frei sind. Gehen nach der Reservation Anfragen von Personen ein, welche die Jahreskarten 
noch nie genutzt haben, haben diese den Vorrang. 

 

Art. 4 Einlassformalitäten 

Die Karten können für einen Direktzugang in den Zoo Zürich beim Jahreskarteneingang abge-
scannt werden. Somit haben die Inhaber der Zoo-Jahreskarten keine Anstehzeiten in der Kolonne. 

 

Art. 5 Kartenverlust 

Bei Verlust beträgt der Ersatz einer Karte CHF 20.00. Die Kosten sind vom Verursacher zu tragen. 

 

Art. 6 Schlussbestimmungen 

Dieses Reglement tritt am 1. März 2022 in Kraft und bleibt bestehen, solange die Gemeinde 
Rheinau über Jahreskarten der Zoo Zürich AG verfügt. 


